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Andernorts habe ich die kursorische Behauptung aufgestellt, dass Empfehlungen (recommendations) der 

Generalversammlung (GA) der Vereinten Nationen (UN) nicht verbindlich seien und habe mich damit der weit 
verbreiteten Meinung angeschlossen. 

 
Im Folgenden soll erhellt werden, ob diese Behauptung einer tiefer schürfenden Prüfung standzuhalten 

vermag. 
 
Zum Beispiel Artikel 11 Absatz 1 UN-Charta lautet: 
 

The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance 
of international peace and security, including the principles governing disarmament and the 
regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to 
the Members or to the Security Council or to both. 

 
Bei WHITNEY, Dictionary, XVII, 5006, finden wir dazu, was folgt: 
 

 
 
Beim SELBEN, aaO, finden wir, was folgt: 
 

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-iv/index.html
https://archive.org/details/centurydictipt1700whituoft/page/5006
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Und ebenso beim selben, IV, 1126, steht zu lesen: 
 

 

https://archive.org/details/centurydictipt400whituoft/page/n313
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To recommend, wovon recommendation auch die substantivische Form ist, hat also in erster Linie die 

Bedeutung, jemandem etwas vor Augen zu führen, ihm etwas seiner Aufmerksamkeit zu unterstellen, während 
schon to commend die hauptsächliche Bedeutung von aushändigen oder anvertrauen, anempfehlen hat, wobei 
zu beachten ist, dass diese deutschen Verben in ihrer ursprünglichen Bedeutung vom Hochverrat heute weithin 
verwässert sind; denn dass, jemandem etwas anzuvertrauen, oder anzuempfehlen, immer auch mit dessen 
hoher Verantwortung verbunden ist, dem Vertrauen oder der Empfehlung gerecht zu werden, geriet der in 
verpflichtenden Sachen weithin zerstreuenden Nonchalance des Hochverrats längst in Vergessenheit. 

 
Im Englischen kommen diese verbindlichen Momente bei der Verwendung von Termen wie: commit, charge, 

zum Ausdruck. 
 
Obschon, wie gesagt und gesehen, recommendation die substantivische Form von recommend und 

commend ist, soll hier noch betont werden, dass auch das Verb recommend nichts anderes birgt als eine 
Verpflichtung:  

 
Wenn schon das In-ein-günstiges-Licht-Stellen keine unmittelbare Verpflichtung zu begründen zu vermögen 

scheint, so ist es doch die allgemeine Pflicht der Adressaten, welche dies tut, nämlich die Pflicht der Staaten, 
andere zu achten, deren Rechtssphäre zu respektieren etc. Diese zuletzt genannten Pflichten, welche sich auch 
aus den Grundsätzen der UN-Charta (etwa der freundschaftlichen Beziehungen und des Gewaltverbots, oder der 
Pflicht, die Grundsätze des Völkerrechts einzuhalten) ergeben, untersagen einem Staat nämlich, plausible 
Anempfehlungen in den Wind zu schlagen. 

 
Die Empfehlung (recommendation) in der UN-Charta meint somit immer eine in hoher Form noble 

Verpflichtung, welche sich aber nicht so sehr aus einem konstitutiven Akt ergibt, welcher in der Empfehlung läge, 
sondern vielmehr aus einer bereits bestehenden Pflicht des Adressaten, die sich aus anderen 
Rechtsgrundsätzen oder Normen einerseits und aus seiner Staatsräson andererseits ergeben. 

 
Beachtlich ist auch noch, dass to recommend (gegenüber commend) zwei Gesichter zu haben scheint: 

nämlich das eine, in dem sich die Wiederholung einer bereits commended Aktion spiegelt, und das andere, in 
dem eine Korrektur, eine Klarstellung eines bislang unklaren oder unbeachteten Sachverhalts zum Ausdruck 
kommt. 

 
Man könnte also etwas salopp sagen, eine Empfehlung nach der UN-Charta meint, dass jemand tunlichst 

damit aufhören soll, sehenden Auges rechtswidrig zu agieren, oder endlich damit beginnen soll, in Kenntnis der 
die Pflicht begründenden Umstände rechtskonform zu handeln.  

 
Was ein Verstoß gegen solche Empfehlungen jedenfalls auszulösen vermag, sind also 

Schadenersatzpflichten in jenem Falle, da aus der zur Empfehlung widrigen Verhaltensweise des Adressaten 
einem anderen ein kausaler Schaden entsteht. 

 
Die weit verbreitete Anschauung, wonach Empfehlungen der GA der UN unverbindlich seien, ist daher 

eindeutig widerlegt. 
 
 
 


